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BayernBahn Infra 

 
Von den SNB-AT abweichende sowie zusätzliche Regelungen  

 
1. Allgemeine Informationen  
 

-Benutzungsbedingungen (SNB) beinhalten die Benutzungsbe-
dingungen für die nach der Eisenbahninfrastruktur-Benutzungs-Verordnung (EIBV) durch 
den Betreiber der Schienenwege zu erbringenden Leistungen sowie die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
 

ie für den Zugangsberechtigten von 
Interesse sind bzw. sein können. Sofern Sie darüber hinaus weitere Informationen 
benötigen, können Sie diese unter den nachstehend angegebenen 
Kommunikationsmöglichkeiten erfragen.  
 

r die Zugangsbedingungen zu unserem Schienennetz 
sowie mögliche Zusatz- und Nebenleistungen. Wir zeigen darüber hinaus, was Sie bei der 
Anmeldung von Fahrplantrassen beachten müssen. Erklärtes Ziel ist, mit einem 
überschaubaren Regelwerk anzutreten und in Zusammenarbeit mit anderen Betreibern von 
Eisenbahninfrastrukturen die Basis für einen effizienten Eisenbahnverkehr zu bieten.  
 

aktualisiert. (s. Bundesanzeiger Nr. xxx vom xx.xx.2011)  
 

Nummer 5 EIBV wird auf den elektronischen Weg via E-Mail beschränkt.  
 

-AT) entspricht der vom Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) empfohlenen Fassung. Davon abweichende 
und ergänzende Regelungen enthält jeweils der „Besondere Teil“ (SNB-BT). 
 

 
 
E-Mail: office@bayernbahn.de  
Telefon: 09081/27282-61  
Telefax: 09081/27282-63 
 
Die Postanschrift lautet: 
 
BayernBahn GmbH  
Postfach 1120  
86711 Nördlingen 

 
 
 
 
 
 
  
 



BayernBahn Infra 

2. Regelungen für die Infrastruktur der BayernBahn  
 
Nachstehend sind die Konkretisierungen des Allgemeinen Teils der Schienennetz-
Benutzungsbedingungen mit der Bezugsziffer aufgelistet:  
 
zu 2.3.3 Orts- und Streckenkenntnis  

Die für die Benutzung der Infrastruktur erforderliche Orts- und Streckenkenntnis vermittelt die 
BayernBahn GmbH nach Aufwand. Die BayernBahn bietet erforderliche Personalleistungen 
und/oder Fahrzeuggestellungen auf Anfrage des Zugangsberechtigten nach Zeitaufwand 
konkret an. 
 
zu 2.4.2 Anforderungen an Fahrzeuge  

Die baulichen und betrieblichen Standards sind in Anlage 1 aufgelistet.  
 
zu 3.1.2 Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, Allgemeines  

Die zugangsrelevanten Vorschriften sind unter Punkt 3 aufgelistet.  
 
Aufgrund der geringen Streckenfrequenz werden ortsbediente Schrankenanlagen und 
Stellwerke nur bei Bedarf besetzt. Die Bedienung erfolgt in der Regel durch nur einen 
Betriebsbediensteten, der den Zug begleitet. Dieses Verfahren ist für den 
Zugangsberechtigten kostengünstiger, als alle Betriebsstellen parallel besetzen zu müssen 
und diese Kosten in die Pflichtleistungen (Trassenpreis) einzurechnen. 
 
zu 3.4.2, 3.4.4 und 3.4.5  
Als Arbeitstage gelten die Tage Montag bis Samstag mit Ausnahme der bayerischen 
Feiertage.  
 
zu 4.1 Bemessungsgrundlage  
Die Entgeltstruktur ist in unter Punkt 3 bzw. in der Anlage 4 dargestellt.  
 
zu 5.3.3 Störungen in der Betriebsabwicklung  
Im Störungsfall werden auf der Strecke befindliche Züge in ihrer Zugreihenfolge be-handelt. 
Bei Streckensperrungen muss ggf. auf Zwischenbahnhöfen gewendet werden. Für neu 
beginnende Züge haben Regelzüge Vorrang vor Sonderzügen.  
 
zu 5.7.2 Instandhaltungs- und Baumaßnahmen  

Zugangsbeschränkungen zum Schienenweg und zu den Serviceeinrichtungen aufgrund von 
planbaren Baumaßnahmen werden durch die BayernBahn GmbH auf der BayernBahn-
Homepage unter www.bayernbahn.de/eiu/Baumaßnahmen bekannt gegeben. An dieser 
Stelle erfolgen Angaben zu betroffenen Streckenabschnitten und Umfängen der 
Einschränkungen. 
 
zu 6.1 Haftung  

Zwischen den Parteien ist eine Haftungsbeschränkung oder ein Haftungsausschluss nicht 
vereinbart. Es verbleibt bei den gesetzlichen Haftungsregelungen.  
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3. Angaben nach Anlage 2 EIBV  
 
Streckendaten  

Siehe Anlage 1 
  
Personenverkehrsanlagen, Bahnsteiglängen  

Siehe Anlage 2 
 
Betriebsdurchführung 

Für die Betriebsführung gelten die Fahrdienstvorschrift-NE (FV-NE) sowie vergleichbare 
Vorschriften aus dem NE-Bereich wie die Vorschrift für die Sicherung der Bahnübergänge 
bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BÜV-NE), die Vorschrift für Bremsen und 
Druckbehälter der nichtbundeseigenen Eisenbahnen (VBD-NE) und die Dienstanweisung für 
die Triebfahrzeugbediensteten der nichtbundeseigenen Eisenbahnen (DAT) und die 
Sammlung der betrieblichen Vorschriften der BayernBahn GmbH (SbV).  
Hinweis: Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Die Vorschriften sind über die 
einschlägigen Bezugquellen für Gesetze, Verordnungen und Vorschriften im 
Eisenbahnwesen zu beziehen. 
 
Die EVU müssen sicherstellen, dass alle Triebfahrzeugführer für den Zugleitbetrieb nach FV-
NE ausgebildet und streckenkundig sind. Das Fahren ohne Streckenkunde ist nicht möglich.  
 
Die vollständige SbV wird Zugangsberechtigten auf Anforderung gegen Entgelt zur 
Verfügung gestellt. Die Bezugsadresse ist unter Punkt 1 zu finden.  
 
Die Regelbetriebszeit richtet sich nach dem planmäßig bestellten Verkehrsaufkommen und 
beträgt zur Zeit:  

- siehe Anlage 1 
  
Zugfunk  

- siehe Anlage 1 
 
Entgeltgrundsätze  

Maßgebend ist das aktuell gültige Preissystem (TPS / APS), siehe Anlage 5  
 
Zugkilometer  

Das Entgelt selbst errechnet sich nach folgender Formel:  
Trassenpreis pro Kilometer in Euro x maßgebende Entfernung (Zugkilometer). Die maß-
gebende Entfernung ist die in der entsprechenden Anlage zu den SNB ausgewiesene 
Entfernung.  
Das Entgelt gilt für die Benutzung der Schienenwege durch Zug- und/oder Rangierfahrten.  
Bei Nutzung der Schienenwege außerhalb der normalen Besetzungszeiten hat der Nutzer 
die durch diese Nutzung verursachten Mehrkosten zu übernehmen.  
 
Einzelheiten und Informationen zu in der Anlage EIBV aufgeführten Leistungen  
Die Pflichtleistungen des Betreibers der Schienenwege sind mit dem Entgelt für die 
Benutzung der Schienenwege abgegolten. Beantragt ein Zugangsberechtigter die Benutzung 
der Schienenwege und kommt es aus Gründen, die nicht vom Betreiber der Schienenwege 
zu vertreten sind, innerhalb eines Monats nicht zur Nutzung, so ist der Betreiber der 
Schienenwege berechtigt, für seine Aufwendungen ein Entgelt bis zur Höhe des bei einer 
Nutzung anfallenden Regelentgeltes zu verlangen.  
Zur Verringerung von Störungen und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des 
Schienennetzes gilt:  
Maßgebend sind einerseits durch den Benutzer der Schienenwege bzw. Serviceein-
richtungen verursachte Störungen im Betriebsablauf (Liegenbleiben des Zuges während der 
Fahrt), andererseits die vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen nicht rechtzeitig 
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angekündigten Baumaßnahmen, wenn sich dadurch Beeinträchtigungen im Betriebsablauf 
ergeben (Streckensperre ohne Alternativangebot):  
 
-  Pro vom Benutzer der Schienenwege zu vertretenden Betriebsbeeinträchtigung erhöht sich 
das vereinbarte Regelentgelt jeweils um 1 % pro Fall, maximal 5 % pro Monat.  
 
-  Pro vom Betreiber der Schienenwege zu vertretene Betriebsbeeinträchtigung ermäßigt 
sich das vereinbarte Regelentgelt jeweils um 1 % pro Fall, maximal 5 % pro Monat.  
 
Die Schienenwege werden nur entsprechend der einzelvertraglichen schriftlichen 
Absprachen zur Nutzung bereitgestellt. Bei vertragswidriger Nutzung oder 
Nichtzurverfügungstellung ist der jeweils nachgewiesene direkte Schaden des anderen 
Vertragspartners zu ersetzen. Der Ersatz von Vermögensschäden ist ausgeschlossen.  
 
Abrechnung und Bezahlung  

Die Rechnungsbeträge sind ohne Abzug auf das in der Rechnung angegebene Konto der 
BayernBahn GmbH zu überweisen. Bei nicht fristgemäßer Bezahlung werden Verzugszinsen 
in Höhe von 8 % über dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen 
Basiszinssatz fällig 


